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 Jahrgang 2020 Amtsblatt Nr. 18/2020  vom 16.12.2020 

Inhaltsverzeichnis: 
Öffentliche Bekanntmachung 13. Sitzung Gemeinderat Auerbach am 14.12.2020 

Zur 13. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Auerbach am 14.12.2020 wurden nachfolgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Die Beschlüsse werden auszugsweise veröffentlicht. Der vollständige Wortlaut des Protokolls des 
öffentlichen Teils kann im Rathaus Auerbach zu den Sprechzeiten eingesehen werden.  
Es haben 7 Gemeinderäte einschl. Bürgermeister an der Sitzung teilgenommen; Beschlussfähigkeit 
wurde festgestellt. 
 
Eilentscheidung Nr. E 03/2020  zu einer Personalangelegenheit 
 
Beschluss-Nr.: 71/2020                                     einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Vollzug der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung (SächsKomPauschVO) 
Zuwendung Ehrenamt 2020 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt nachfolgende Zuwendungen zur Förderung des 
kommunalen Engagements. Grundlage ist der Änderungsbescheid des Landratsamtes Erzgebirgskreis 
vom 06.11.2020 in Höhe von 329,84 EUR. 
 
                                       Vodel, Jörg                                                 55,00 EUR 
                                       Schneider, Bernd                                       55,00 EUR 
                                       Nowak, André                                            55,00 EUR 
                                       Langner, Matthias                                     55,00 EUR 
                                       Preuß, Mario                                              55,00 EUR 
                                       Wiedemann, Martin                                 55,00 €UR. 
 
Beschluss-Nr.: 72/2020                     einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Entscheidung zur Annahme einer Spende gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO 
hier: Kindergarten Auerbach – Kindertageseinrichtung „Gänseblümchen“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, die anonyme Geldspende zugunsten des 
Kindergartens Auerbach (Kindertageseinrichtung „Gänseblümchen“) in Höhe von 50,00 € anzunehmen. 
 
Impressum 
Herausgeber:  Gemeinde Auerbach, Hauptstr. 83, 09392 Auerbach 
Erreichbarkeit:  (03721) 2606-0, Durchwahl: (03721) 2606-112 
E-Mail:                                              info@auerbach-erzgebirge.de 
Verantwortlichkeit:  Bürgermeister Horst Kretzschmann 
Redaktion:   Gemeindeverwaltung Auerbach 
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Beschluss-Nr.: 73/2020                                     einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Aktualisierung Straßenbestandsverzeichnis aufgrund Änderung des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach nimmt die beigefügte Aufstellung der Änderungs-bedarfe 
des Straßenbestandsverzeichnisses der Gemeinde Auerbach zur Kenntnis. Er beauftragt die Verwaltung 
der Gemeinde Burkhardtsdorf als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Auerbach-
Burkhardtsdorf-Gornsdorf auf Grundlage dieser mit der Überarbeitung und Aktualisierung des 
Straßenbestandsverzeichnisses bis 31.12.2022. 
 
Beschluss-Nr.: 74/2020                                       einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Genehmigung notarieller Kaufvertrag des Notars Andreas Birke, Chemnitz, UR-Nr.: 1483/2020 
vom 18.09.2020 zum Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 
514/9, Gemarkung Auerbach, Grunderwerb für ein Gartengrundstück 
1. Der Gemeinderat Auerbach hat Kenntnis vom Inhalt der Urkunde des Notar Andreas Birke in  
     Chemnitz vom 18.09.2020, UR-Nr. 1483 /2020 und genehmigt diese hiermit in allen Teilen  
     unbedingt und vorbehaltlos. 
2. Der Gemeinderat Auerbach bewilligt die Eintragung ins Grundbuch. 
 
Beschluss-Nr.: 75/2020                                       einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Kaufantrag Flurstück Nr. 32/y, Gemarkung Auerbach 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach befürwortet den Verkauf des Flurstücks 32/y, 
    Gem. Auerbach oder einer noch zu vermessenden Teilfläche hiervon an den Käufer des 
    Flurstücks 32/o, Gem. Auerbach und beauftragt die Verwaltung, Verkaufsverhandlungen 
    zu führen und notwendige Verträge abzuschließen. Der Kaufpreis beträgt 2,05 € je m².  
    Der Zugang zu den Flurstücken 32/q-u, Gem. Auerbach, muss im bisherigen Umfang gewährleistet  
    bleiben. 
2. Vermessungs- und Katasterfortführungskosten sind durch den Käufer zu tragen. 
3. Der abgeschlossene Kaufvertrag ist dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Beschluss-Nr.: 76/2020                                    einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Zustimmung zum Verkauf des Objektes der WGA Wohnungsgesellschaft Auerbach mbH, Mühlweg 7, 
09392 Auerbach 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt entsprechend § 96a Sächsische Gemeinde- 
    ordnung (SächsGemO) i. V. m. § 7 Abs. 3b) des Gesellschaftsvertrages der WGA Wohnungsgesell- 
    schaft Auerbach mbH, dem Verkauf des Objektes der WGA Wohnungsgesellschaft Auerbach mbH,  
    Mühlweg 7 in 09392 Auerbach zu. 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach ermächtigt den Bürgermeister der Gemeinde 
    Auerbach, bei Verhinderung dessen Verhinderungsstellvertreter, in der Gesellschafterversammlung  
    der WGA Wohnungsgesellschaft Auerbach mbH die Geschäftsführung entsprechend § 7 Abs. 1v) des  
    Gesellschaftervertrages der WGA Wohnungsgesellschaft Auerbach mbH zu beauftragen, den Verkauf  
    des Objektes der WGA Wohnungsgesellschaft Auerbach mbH, Mühlweg 7 in 09392 Auerbach  
    vorzunehmen. 
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Beschluss-Nr.: 77/2020                                       einstimmiger Beschluss - zugestimmt 
Verlängerung Mietvertrag Gemeinde Auerbach – WGA Wohnungsgesellschaft Auerbach mbH bezüglich 
Objekt Mühlweg 7, 09392 Auerbach, Bauhof Auerbach 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach ermächtigt den Bürgermeister der Gemeinde 
Auerbach, bei Verhinderung dessen Verhinderungsstellvertreter, den Nachtragsmietvertrag  
für das Objekt Mühlweg 7 mit der WGA Wohnungsgesellschaft Auerbach mbH abzuschließen. 
 
Informationen und Anfragen/Bürgerfragestunden/Information zum Erfüllungsstand von 
Bürgeranliegen sowie Bürgerfragestunde im 1. und 2. Teil der Sitzung: 
 
Es gab keine Anfragen von den anwesenden Bürgern. 
 
Der Bürgermeister bzw. die Verwaltung informieren: 
 
Der Bürgermeister informiert über die coronabedingte Schließung der Rathäuser der 
Verwaltungsgemeinschaft ab 16.12.2020. 
Nach telefonischer Rücksprache mit dem Bürgerservice kann bei unaufschiebbaren Angelegenheiten 
ein Termin vereinbart werden. Telefonisch sind die Rathäuser weiterhin zu erreichen. 
 
Der Sitzungsplan für das erste Halbjahr 2021 wurde vorgelegt. Hier kann es auf Grund der Corona-Lage 
zu Änderungen kommen. 
 
Die Fachbereichsleiterin des Fachbereiches Investitionen/Bau/Liegenschaften informiert, dass es zur 
Baumaßnahme Hauptstraße/Bachverrohrung erste Nachträge gibt. 
  
Bürgersprechstunde: 
 
Es gab keine Anfragen. 
 
Im nichtöffentlichen Teil wurde ein Beschluss zur Bildung einer Arbeitsgruppe gefasst.  
 
gez. Horst Kretzschmann        
Bürgermeister     
 
 
 


